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Verordnung
über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen 

(Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) *)

Vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292),  

geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Juni 2011 (BGBl. I S. 1077)

Es verordnet auf Grund von

                
              

         

                  
(BGBl. I S. 2242) 

    

§ 1 
Kehr- oder überprüfungspflichtige Anlagen 

     

1. Abgasanlagen,

  

3. Räucheranlagen, 

4. notwendige Verbrennungsluft- und Abluftanlagen.

         -
           

               
            -

len. Eine Kohlenmonoxidmessung entfällt bei

  

          
               -

               

          
           
                 

              

      

              -
              -

mige Brennstoffe durch Verschluss der Gasleitungen dauerhaft unterbunden ist,

2. freistehende senkrechte Teile der Abgasanlagen mit einem lichten Querschnitt von mehr als 10.000 Quadrat-
  

          -
             

       

              
der Feuerstätte nicht um einen offenen Kamin handelt, 

        
Verbrennungsmotoren, 

                   -
                

                         
2006, S. 81) geändert worden ist, sind beachtet worden.
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7. Koch- und Garschränke. 

               -
            

             
             

               
           

            
           

wenn es die Betriebs- und Brandsicherheit erfordert. 

               -
            -

         
          

         
sichergestellt ist.

                   -
                

          

           
             

             -
            

              
Abgase eingehalten sind.

§ 2 
Besondere Kehrarbeiten

             -
            -

brannt werden, wenn ihr Zustand oder sonstige gefahrbringende Umstände entgegenstehen. Ausbrennarbeiten 
           -
              -
              

           

          -
lagen sind von Schornsteinfegern nach dem Stand der Technik, insbesondere entsprechend den Technischen 

         
                

   

§ 3 
Pflichten  

der Bezirksschornsteinfegermeisterin oder  
des Bezirksschornsteinfegermeisters

          -
            -
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             -
             -

                 -
  

          

      

         

                
  

          

              
            

        

         

     

          

             -
              

    

         

           -
            -



§ 4 
Durchführung 

der Kehr- oder Überprüfungsarbeiten

                 
              -

wege von Feuerstätten. 

             
                 
            -

len.

             -
      

§ 5 
Formblätter

              
                  -

§ 6 
Gebühren

                  -
               

          -
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§ 7 
Begriffsbestimmungen

             
legen.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

                   
                     

2012 außer Kraft.
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Anlage 1 
   

Anzahl der Kehrungen und Überprüfungen

  
        


Kehrungen im 



1 Feste Brennstoffe

       4

        3

         
        

Verbrennung 2

 2

         -
stätte 2

        
und Räucheranlage 2

     1

         -
      

    1

1.9 notwendige Verbrennungsluft- und Abluftanlagen einmal im 

      einmal im 

2 Flüssige Brennstoffe 

   3

        2

   1

2.4 Verbrennungsluft- und Abluftanlagen von Anlagen 
nach Nummer 2.1–2.3

einmal im 

     einmal im 

         -
stätte

einmal im 

    


einmal im 

        -
          -
      

oder eine raumluftunabhängige Feuerstätte handelt

einmal in 
 

2.9 Anlage nach 2.8 mit selbstkalibrierender kontinuierlicher Regelung 
 

einmal in 
 

   einmal in 
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Kehrungen im 



3 Gasförmige Brennstoffe

3.1 raumluftabhängige Feuerstätte einmal im 

3.2 raumluftunabhängige Feuerstätte einmal in 
 

       einmal in 
 

    


einmal in 
 

3.5 Anlage nach 3.2 oder 3.3 mit selbstkalibrierender kontinuierlicher 
 

einmal in 
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Bezirksnummer laut Feuerstättenbescheid:

Datum des Feuerstättenbescheides:  

Name und Anschrift des Eigentümers/Verwalters 

Objektnummer laut Feuerstättenbescheid:  

Bezirksschornsteinfegermeister(in) Liegenschaft:

Formblatt zum Nachweis  
der Durchführung von Schornsteinfegerarbeiten 

(§ 4 Absatz 1 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG – vom 26. November 2008, BGBl. I S. 2242) 

Folgende Anlagen sind nach der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Über-
prüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 
Satz 3 SchfHwG oder nach der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38) je-
weils an dem angegebenen Datum gekehrt, überprüft oder überwacht worden: 

Laut Feuerstättenbescheid 

Nr. Anlage
(Art/Standort oder Verweis auf Anhang) 

Datum der 
Arbeits-

ausführung

Mängel
vorhanden

ja/nein

Änderungsmitteilung/Bemerkungen
(ggf. Verweis auf gesondertes Blatt) 

     

     

     

     

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes 

Handwerkskammer, bei der die Anzeige nach § 8 

EU/EWR Handwerk-Verordnung erstattet wurde: 

Ausführender Schornsteinfeger (in Druckbuchstaben): 

Die Schornsteinfegerarbeiten sind entsprechend dem Feu-
erstättenbescheid ordnungsgemäß durchgeführt worden. 

Datum Unterschrift des Schornsteinfegers 

Bestätigung der Ausführung dieser Schornsteinfegerarbeiten 

_ 
Datum Unterschrift des Eigentümers/Verwalters 

Anlage 2 
 

Formblatt
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Datum der Arbeitsausführung:
  

 Überprüfung nach § 1  KÜO  
 Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO  
 Erstmessung nach § 14 Absatz 2  1. BImSchV 
 Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3  1. BImSchV  
 Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5  1. BImSchV 
 Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5  1. BImSchV

  

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes 

Ausfertigung für  

Name und Anschrift des Eigentümers/Verwalters Betreiber/Aufstellungsort der Anlage: 

Gebäudeteil:

Bescheinigung über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige 
Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen 
(Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach 
Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und 
mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38) 

Wärmeaustauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Leistungsbereich Nennleistung

  
Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Brennerart Leistungsbereich Brennstoff 

   
Feuerstättenart Art der Anlage 

  

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (  = in Ordnung, X = mangelhaft,  = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lüftung  Abgasabzug:  Abgasleitung   

Feuerstätte:  – an der Strömungssicherung  O2-Gehalt im Abgas % 

– Befestigung/Abstände  – in Brennerhöhe  unverdünnter CO-Gehalt ppm

– äußerer Zustand  – an anderer Stelle  O2-Differenz im Ringspalt %

Brenner/Heizgasweg  Abgasklappe  Lufttemperatur im Ringspalt °C 

Flammenbild  Verbindungsstück  Druckdifferenz im Ringspalt Pa 

 Folgende Mängel wurden festgestellt:     Es wurden keine Mängel festgestellt. 

 Die Mängel stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen. 

 Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum ……………… zu beseitigen.  

 Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gemäß 1. BImSchV: Grenzwert  für  Abgasverlust % 

Wärmeträgertemperatur °C Verbrennungslufttemperatur °C Abgastemperatur °C

Sauerstoffgehalt im Abgas % Druckdifferenz Pa Abgasverlust % 

 Das Messergebnis entspricht der Verordnung. Messunsicherheit % 

 Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil …………………………………………………………………….. 
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.  
Die Messung ist bis zum  ……………………………  zu wiederholen. 

Bemerkungen:

  
Datum Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer 
Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der 
Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, so-
bald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungs-
messung erfolgen kann. 

Gasförmige Brennstoffe
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Flüssige Brennstoffe

Datum der Arbeitsausführung:
  

 Überprüfung nach § 1  KÜO  
 Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO  
 Erstmessung nach § 14 Absatz 2  1. BImSchV 
 Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3  1. BImSchV  
 Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5  1. BImSchV 
 Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5  1. BImSchV

  

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes 

Ausfertigung für 

Name und Anschrift des Eigentümers/Verwalters Betreiber/Aufstellungsort der Anlage: 

Gebäudeteil:

Bescheinigung über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für flüssige 
Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen 
(Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach 
Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und 
mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38) 

Wärmeaustauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Leistungsbereich Nennleistung

  
Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Brennerart Leistungsbereich Brennstoff

   
Feuerstättenart Art der Anlage 

  

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (  = in Ordnung, X = mangelhaft,  = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lüftung  Brenner/Heizgasweg  Verbindungsstück   

Feuerstätte:  Abgasabzug:  Abgasleitung   

– Befestigung/Abstände  – in Brennerhöhe  unverdünnter CO-Gehalt ppm 

– äußerer Zustand  – an anderer Stelle  O2-Differenz im Ringspalt % 

Druckdifferenz im Ringspalt Pa  Folgende Mängel wurden festgestellt: 

   Es wurden keine Mängel festgestellt. 

  Die Mängel stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen. 

  Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum ……………… zu beseitigen.  

  Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

mgGrenzwerte: Rußzahl CO-Gehalt 1.300 kWh
Messergebnis gemäß 1. BImSchV: Ölderivate Keine Abgasverlust  % 

mg
Rußzahl-Einzelwerte    Rußzahl-Mittelwert Ölderivate CO-Gehalt kWh

Wärmeträgertemperatur  °C Verbrennungslufttemperatur °C Abgastemperatur °C 

Sauerstoffgehalt im Abgas % Druckdifferenz Pa Abgasverlust % 

  Das Messergebnis entspricht der Verordnung. Messunsicherheit % 

  Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil …………………………………………………………………….. 
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.  
Die Messung ist bis zum  ……………………………..  zu wiederholen. 

Bemerkungen:

  
Datum Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer 
Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der 
Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, so-
bald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmes-
sung erfolgen kann. 

Flüssige Brennstoffe
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Anlage 3 
 

Gebührenverzeichnis

Nr.


Arbeitswerte

1 Grundgebühr für jede Begehung (Begehungsgebühr)

1.1       
 

1.1.1           -
  9,2

1.1.2      -
        

   3,5

1.1.3             
          12,9

1.1.4           -
           

            
      18,9

1.2             
          

       

          
     

8,2 

1.3            
      1,6

2 Arbeitsgebühr je Kehrung

2.1         
    0,3

2.2 Bei innenbesteigbaren Schornsteinen von mehr als 1.600 cm² Querschnitt, 
      0,8

2.3         
Fläche

2.3.1     0,7

2.3.2     3,3

2.3.3 Rauchwagen 6,7

2.3.4   0,8

2.4      

2.4.1 – bis 500 cm2 Querschnitt 1,5

2.4.2    2 bis 2.500 cm2 Querschnitt 2,4

2.4.3    2 Querschnitt 6,0

2.5 Abgasrohr 

2.5.1          -
änderung) 7,0

2.5.2       1,0
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Nr.


Arbeitswerte

2.5.3    3,0

2.5.4        4,1

2.5.5        

2.5.5.1    6,7

2.5.5.2       4,9

2.6 Rauchfang vom offenen Kamin 1,3

3 Arbeitsgebühr je Überprüfung einschließlich einer ggf. erforderlichen Keh-
rung, Feuerstättenschau

3.1        
      0,3

 

– gasförmigen Brennstoffen

 

3.2     

       
Verbrennungslufteinrichtungen und die Ausstellung der Bescheinigung mit ein.

3.2.1        13,8

3.2.2        7,3

3.2.3          
 8,3

3.3   

       
Verbrennungslufteinrichtungen und die Ausstellung der Bescheinigung mit ein.

3.3.1        15,5

3.3.2        8,7

3.3.3          
 9,7

3.4   

       
Verbrennungslufteinrichtungen, die Ausstellung der Bescheinigung und die 
Ringspaltmessung mit ein.

3.4.1        18,9

3.4.2        11,7

3.4.3          
 12,2
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Nr.


Arbeitswerte

3.5       -
    

       
Verbrennungslufteinrichtungen, die Ausstellung der Bescheinigung und die 
Ringspaltmessung mit ein.

3.5.1        16,0

3.5.2        8,9

3.5.3          
 9,3

3.6        
     0,8

3.7        10,0

3.8        
Nummer 1.9 und 2.4

3.8.1       1,0

3.8.2        0,5

3.8.3       0,3

3.9 Feuerstätten

3.9.1           
stehenden Abgasanlagen und Gruppen von Abgasanlagen

          -
      

        
3 Meter berechnet.

1,0

3.9.2  

      
   

3,1

4 Arbeitsgebühr je Emissionsmessung 

4.1       

4.1.1        10,3

4.1.2            19,1

4.1.3            17,2

4.1.4       5,8

4.2         


4.2.1        6,5

4.2.2            
Messstelle 15,3

4.2.3            
Messstelle 13,5
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Nr.


Arbeitswerte

4.2.4       5,8

4.3              
   

4.3.1     62,3

4.3.2     57,7

4.4             
   

4.4.1     75,7

4.4.2     70,0

4.5 Auswertung der Messung staubförmiger Emissionen Nach Zeit- und 
Sachaufwand

4.6 Wiederholungsmessung Wie bei Num-
mer 1 und 
Nummer 4.1 
bis 4.5

5 Sonstige Arbeitsgebühren, Zuschläge, Mahngebühr, Bescheide

5.1         -
              

             
               

1. BImSchV) 6,0

5.2          -
           

              -
            

               -
              

     5,0

5.3           -
          -

                 
1. BImSchV) 3,0

5.4          -
         

               
1. BImSchV) 13,0

5.5           
             

              
1. BImSchV) 3,0

5.6        
           

  3,0

5.7         
         3,0

5.8       
             1,0

5.9         
           2,0
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Nr.


Arbeitswerte

5.10       
Anlagen und Einrichtungen

Nach Zeit- und 
Sachaufwand

5.11         -
    0,8

5.12        -
   0,8

5.13   

5.13.1          
        0,8

5.13.2       -
     0,8

5.13.3 – Auf den Inseln und Halligen, mit Ausnahme der Inseln, die mit einer festen 
Straßenverbindung mit dem Festland verbunden sind, und der Hamburger 

         

             
          

            -
land und andere als die unter Nummer 1 fallenden Inseln und Halligen 

  

       -
desbauordnungen auf Inseln oder Halligen, die nicht im Zusammenhang mit regel-

     
     -

        
von 20,00 Euro verlangen.

5.13.4 – wenn das Gebäude besonders schwer erreichbar ist, insbesondere Berggast-
         -

dere Auslagen  0,7

5.14         
         

verhindert wurden 10,0

5.15            
     

5.15.1 – von Montag–Freitag vor 6.00 Uhr oder nach 18.00 Uhr oder am Samstag  in Höhe von 
50 v. H. der 
Beträge

5.15.2       in Höhe von 
100 v. H. der 
Beträge

5.16           -
    

 5,0

5.17 Ausstellung eines Bescheides

5.17.1      10,0

5.17.2        
  -

licher Feue-
rungsanlage, 
insgesamt 
höchstens 30 
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Anlage 4 
 

Begriffsbestimmungen

  

          -
             

         
 

                
          

             

       

    

          

             
       

             
            

            -
     

              
 

         -
        -

         
   

            -
             

        

          
            -

          

 

                -
        

           

            
         -



             
   

          -
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        -

     

               -
        

           
macht.


